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wird hiermit in Sachen                                                      gegen 

 
wegen Ehescheidung 

Besondere Prozessvollmacht gem. §§ 81 ff ZPO, § 114 Abs. 5 FamFG erteilt.  

 
Die Vollmacht ermächtigt zu allen den Rechtsstreit betreffenden Prozesshandlungen, insbe-

sondere zur Stellung der Anträge auf Scheidung der Ehe und der Anträge in Scheidungsfol-

gesachen sowie sonstige Nebenverfahren sowohl im Verbund als auch außerhalb des Ver-

bundes, zum Abschluss von Vereinbarungen über Scheidungsfolgen sowie zur Stellung von 

Anträgen auf Erteilung von Renten- und sonstigen Versorgungsauskünften. 

 
Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und schließt die Befugnis zur Erhebung und Rücknahme 

von Klagen und Widerklagen, zu Erledigungs- und Kostenerklärungen, zur Vornahme und 

Entgegennahme von Zustellungen, zur ganzen oder teilweisen Übertragung der Vollmacht 

auf andere (Untervollmacht), zur Beilegung des Rechtsstreits durch Vergleich, Verzicht oder 

Anerkenntnis, zur Einlegung oder zur Rücknahme von Rechtsmitteln sowie zum Verzicht auf 

solche mit ein. 

 
Die Vollmacht erstreckt sich auch auf Neben- oder Folgeverfahren aller Art, z. B. Arrest und 

einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzungs-, Zwangsvollstreckungs- einschließlich aus ihr 

erwachsender besonderer Verfahren (§§ 35, 86, 215 FamFG; §§ 726-732, 766-774, 805, 

972 ff ZPO und andere), Zwangsversteigerungs-, Zwangsverwaltungs-, Hinterlegungs- und 

Insolvenzverfahren sowie vergleichbare Angelegenheiten. 

 
Die Vollmacht ermächtigt ferner zur Akteneinsichtnahme und zur Entgegennahme von Gel-

dern, Wertsachen, Urkunden, des Streitgegenstandes oder von Seiten des Gegners, der 

Justizkasse oder sonstiger Stellen zu erstattender Beträge. 

   
 
  
Much, den_________________________________________________________________ 
(Ort,  Datum) (Unterschrift) 

 


